
Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg 

- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart   

Meldestichtag zur Tierseuchenkassenbeitragsveranlagung für 
2011 ist der 01.01.2011  

Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2010 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2011 keinen Meldebogen erhalten ha-
ben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet 
sich auf § 20 des Gesetzes zur Ausführung des Tierseuchenge-
setzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.   

Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaf-
ten) sind zum 1. Februar 2011 meldepflichtig.  Die uns bekann-
ten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossen-
schaften erhalten Mitte Januar 2011 einen Meldebogen.  

Meldepflichtige Tiere sind:  Pferde  
 Schweine 
 Schafe (ab dem 10. Lebensmonat)
 Bienenvölker (sofern nicht bei den  
 Landesverbänden gemeldet) 
 Hühner 
 Truthühner/Puten   

Nicht zu melden sind:  Rinder einschließlich 
 Bisons, Wisenten und Was-  
 serbüffel. Die Daten werden aus der 
 HIT Datenbank (Herkunfts- und Informa-
 tionssystem für Tiere) herangezogen.
  Gefangengehaltene Wildtiere  
 (z.B. Damwild, Wildschweine)    
 Esel, Ziegen, Gänse u. Enten    

Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im 
landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken 
gehalten werden.   

Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbe-
stand.  

Bitte beachten Sie, dass für Rinder in BHV1-Sanierungsbetrieben 
und in Betrieben ohne BHV1-Status geänderte Beitragssätze gel-
ten. Nähere Informationen erhalten Sie über das Informations-
blatt, welches mit dem Meldebogen verschickt wird, bzw. auf 
unserer Homepage unter www.tsk-bw.de.  

Ebenso erhalten Sie auf unserer Homepage weitere Informatio-
nen zur Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchen-
kasse, sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem 
können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (ge-
meldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, erhaltene Leistungen, 
etc.) einsehen.

Tierseuchenkasse Baden-Württemberg 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Hohenzollernstr. 10R, 70178 Stuttgart 
Telefon: 0711 / 9673-669, Fax: 0711 / 9673 – 700, 
E-Mail: info@tsk-bw.de, Internet: www.tsk-bw.de

Offene Mobbing-Selbsthilfegruppe
Mobbing ist mehr als ein schlechtes Betriebsklima, ist schlimmer 
als ein gelegentlicher „Büroklatsch“. Mobbing ist Psychoterror am 
Arbeitsplatz. Immer wieder leiden Menschen unter Beleidigun-
gen, Schikanen, Intrigen und Ausgrenzung. Viele fühlen sich zu 
schwach und isoliert, um sich dagegen zu wehren. In der „Mob-
bing-Selbsthilfegruppe“ erhalten Sie Gelegenheit, über belasten-
de Situationen zu reden, einander zu ermutigen, neue Kräfte zu 
tanken und über mögliche Verbesserungen nachzudenken.

Die offene Mobbing-Selbsthilfegruppe trifft sich monatlich von 
19.00 -21.00 Uhr

Nächstes Treffen: Dienstag, 14. Dezember Kath. Gemeinde-
haus Waldshut, Eisenbahnstr. 29 (Bundesstraße)

Information und Beratung: Referat Arbeitnehmerseel-
sorge/KAB Michael Herzog, Eisenbahnstr. 29, 
79761 Waldshut-Tiengen, Tel.: 07751/8314-400 oder 408;
E-Mail: m.herzog@kath-region-hochrhein.de

Treffen im Dezember:
10. Januar 2011, 19:00 – 21:00 Uhr,  Rheinfelden, 
Kath. Pfarreizentrum St. Josef, Friedrichstr. 32

11. Januar 2011, 19:00 – 21:00 Uhr, Waldshut, 
Kath. Gemeindehaus, Eisenbahnstr. 29

          Lebenshilfe 
Familienunterstützender Dienst 

Beratung-Unterstützung-Betreuung für Familien mit 
Kindern & Jugendlichen mit Behinderung. Integrative 
Gruppen- und Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behinderung: Regelmäßige 
Clubs am Samstag in Lauchringen und Bad Säckingen vom 
9:30 bis 16:00 sowie mittwochs in Tiengen von 13:30 – 16:00; 
Ferienangebote Ostern-Pfingsten-Sommer-Herbst-
Weihnachten; mehr Angebote auf Anfrage 
Kontaktadresse: Zeppelinstr. 2, Tiengen, 07741/96 57 
277; Mail fud@lebenshilfe-hsw. 

 
Telefonische Fahrplanauskunft 
Baden-Württemberg 
 
Suchen Sie Anschluss?  
Brauchen Sie – womöglich direkt von unterwegs aus – schnell 
eine gute Verbindung?  
Dann sollten Sie sich diese Nummer merken: 
                                   

01805-77 99 66 (0,12 Euro/Min.) 
                                   
Über die telefonische Fahrplanauskunft Baden-Württemberg 
können Sie Abfahrts- und Ankunftszeiten von Bussen und 
Bahnen erfragen und sich Verbindungen zu bestimmten Zeiten 
raussuchen lassen. Und das rund um die Uhr, 7 Tage die 
Woche, für nur 12 Cent pro Minute. 
 
Einfach, schnell und unkompliziert 
- eben typisch 3-LÖWEN-TAKT 


